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Weihnachtsgrußwort des 1. Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weihnachten steht vor der Tür. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Tage im Kreise unserer Familie und auf die Botschaft 
die Weihnachten für uns bereithält.

Das Jahr geht zu Ende und wir blicken zurück auf zahlreiche Ereignisse, erfreuliche und weniger erfreuliche, die das 
private und das öffentliche Leben geprägt haben.

Corona beschäftigt uns weiterhin, ein Ende ist derzeit noch nicht in Sicht. Die Intensivstationen in den Krankenhäusern 
sind ausgelastet, die Inzidenzen hoch wie nie. Das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde hat auch in diesem Jahr 
gelitten. Viele Veranstaltungen unserer Vereine, Feste, darunter Traditionsveranstaltungen und persönliche Kontakte 
haben nicht stattgefunden. Und auch an Weihnachten werden wir unsere Kontakte weiter einschränken müssen.

Bei der Bundestagswahl im September wurde eine neue Regierung gewählt. Die Ära Merkel geht nach 16 Jahren zu Ende.  

In Erinnerung bleiben werden uns die fürchterlichen Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Durch Stark-
regenereignisse haben sich Bäche zu reißenden Strömen entwickelt und unbeschreibliche Schäden verursacht. Menschen 
starben in den Fluten, verloren ihr Hab und Gut und ihre Existenzen.

Auch bei uns haben die „Schwarzach“ und der „Castellbach“ bedingt durch heftige Starkregenereignisse wieder große 
Schäden verursacht.
Gott sei Dank wurden keine Anwohner oder Helfer verletzt.
Gerade bei Katastrophen zeigt es sich, wie lebenswert es in unserem Schwarzach ist. Viele freiwillige Helfer, Nachbarn, 
das BRK und unsere Feuerwehren waren zur Stelle und haben geholfen wo sie konnten. Die Welle der Solidarität war 
groß. Das zeigt mir, dass Schwarzach eine starke Gemeinschaft hat.

Natürlich hat es in diesem Jahr auch gute Nachrichten gegeben. Der Platz vor dem Torhaus der Abtei ist fertiggestellt und 
damit hat auch Münsterschwarzach (s)einen Dorfplatz bekommen.
Mit der Einweihung des neuen TEGUT-Marktes haben wir unsere Infrastruktur weiter verbessert.
Seit Juli schließt die neue Tagespflege der Caritas eine Lücke im Betreuungsangebot und bietet eine ideale Ergänzung 
zur häuslichen Betreuung.
Der erste Bauabschnitt im Baugebiet Etterswasen II ist fertiggestellt.  Viele junge Schwarzacher werden zukünftig ihren 
Lebensmittelpunkt dort finden. 
In den letzten Monaten ist die Sanierung der Grundschule angelaufen. Erfreulich ist, dass wir uns im Zeit- und im Ko-
stenrahmen befinden.
Zwischenzeitlich wurde die Dorferneuerung in Schwarzenau angeordnet, jetzt wird die Planungsphase beginnen.

Danken möchte ich an dieser Stelle allen ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern für ihren selbstlosen 
Einsatz im kirchlichen und sozialen Bereich, in den örtlichen Vereinen, in Feuerwehren und beim Roten Kreuz.
Herzlichen Dank auch allen, die freiwillig öffentliche Grünanlagen pflegen und unterhalten und andere öffentliche Ge-
meindeaufgaben wahrnehmen.

Sie alle leisten einen großen Dienst und tragen dazu bei, dass unser Markt Schwarzach einen hohen Stellenwert und 
entsprechende Lebensqualität aufweist.
Mein Dank gilt auch den Mitgliedern des Marktgemeinderates, sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen 
gemeindlichen Einrichtungen für die konstruktive Zusammenarbeit und die Unterstützung.

Für 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, Zuversicht und vor allen Dingen: Bleiben Sie gesund!

Ihr Volker Schmitt, 1.Bürgermeister
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Amtliche BekAnntmAchungen
Probealarm der Feuerwehren:
Der nächste Probealarm findet am Samstag, den 08.01.2022 ab 
12.15 Uhr statt. Es findet nur ein Alarm statt.
Bei einem evtl. Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sire-
nensignal zweimal abgegeben (Doppelte Alarmierung).

Räum- und Streupflicht im Winter
Der Markt Schwarzach a. Main weist darauf hin, dass die Gehwege 
an Werktagen ab 07.00 Uhr und an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen ab 08.00 Uhr von Schnee und Eis zu räumen sind.
Soweit Gehsteige an den Grundstücken nicht vorhanden sind, ist 
eine Gehbahn mit einer Breite von 1 m zu streuen und zu räumen.
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu 
wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.
Hydranten, Straßeneinläufe und Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten.
Diese Räum- und Streupflicht gilt nicht nur für die bebauten 
Grundstücke, sondern auch für die Bauplätze bzw. unbebauten 
Grundstücke im Ortsbereich.
Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise, da im Falle von 
Stürzen bei nicht geräumten Gehwegen unter Umständen erheb-
liche Schadensersatzansprüche auf den jeweiligen Grundstück-
seigentümer zukommen können. Auch im Interesse von z.B. 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sollte auf die Einhaltung 
der Räum- und Streupflicht geachtet werden.

Volker Schmitt 1. Bürgermeister

19. Verordnung zur Änderung der  
Verordnung über die Freigabe von  
Verkaufssonntagen und die Freigabe von 
Verkaufszeiten während des allgemei-
nen Ladenschlusses gem. § 14 des Laden-
schlussgesetzes
Der Markt Schwarzach a. Main erlässt aufgrund des § 14 Abs. 1 
und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28.11.1956 (BGBl 
I S. 875), in der zuletzt gültigen Fassung der Bekanntmachung 
vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744) und § 11 der Verordnung über 
die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen und Art. 
42 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1982 (BayRS 2011-2-I) in der zuletzt 
gültigen Fassung, folgende Verordnung:

§ 1
Die Verordnung über die Freigabe von Verkaufssonntagen und 
die Freigabe von Verkaufszeiten während des allgemeinen La-
denschlusses vom 14. Juli 2000 (Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 
15 vom 29. Juli 2000), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
12. November 2020 (Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 24 vom 05. 
Dezember 2020) wird wie folgt geändert:
§ 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
Die Verkaufsstellen in Stadtschwarzach im Gewerbering-Süd 
und im Gewerbering-Nord dürfen am Sonntag, 15.05.2022 und 
am Sonntag, 09.10.2022, anlässlich der im Gewerbering stattfin-
denden Spezialmärkte während der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 
Uhr geöffnet sein.

§ 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Schwarzach a. Main, 06. Dezember 2021
Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Änderung der Verordnung über die  
Freigabe von Verkaufs-Sonntagen und die 
Freigabe von Verkaufszeiten während  
des allgemeinen Ladenschlusses gem. § 10 
des Ladenschlussgesetzes
Der Markt Schwarzach a. Main erlässt auf Grund des § 10 des Ge-
setzes über den Ladenschluss in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. Juni 2003 (BGBl I S. 744) i.V.m. der Ladenschlussver-
ordnung vom 21. Mai 2003 (GVBl S. 340) folgende Verordnung:

§ 1
Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie 
Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im Sinn des § 4 Abs. 2 
des Milch- und Fettgesetzes, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen 
und Zeitungen sowie Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, 
dürfen feilgehalten werden im Ortsteil Münsterschwarzach an den 
Sonn- und Feiertagen vom 27.03.2022 bis 13.11.2022 (ausgenom-
men 15.04. und 17.04.2022) jeweils von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

§ 2
Das Offenhalten ist auf diejenigen Verkaufsstellen der unter § 1 
aufgeführten Orte beschränkt, in denen eine oder mehrere der 
genannten Waren im Verhältnis zum Gesamtumsatz in erheblichen 
Umfang geführt werden.

§ 3
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
Vorschriften dieser Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit 
gemäß § 24 des Ladenschlussgesetzes geahndet.

hinweis:
Redaktionsschluss für Vereinsnachrichten für das Amtsblatt Nr. 01/2022 (Erscheinungstag 15.01.2022)  

ist Dienstag, 04.01.2022, 13.00 Uhr, in der Gemeinde.  
Private Kleinanzeigen direkt an die Druckerei Benedict Press, Tel. 09324-20214, Mail: b.hess@vier-tuerme.de



§ 4
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Sie gilt für das Kalenderjahr 2022.

Schwarzach a. Main, 06. Dezember 2021
Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Aus der Gemeinderatssitzung vom 
30.11.2021
gemeindlichen Bauhof
Vor der Sitzung fand eine Ortseinsicht am gemeindlichen 
Bauhof statt.
1. Bgm. Schmitt und der Leiter des Bauhofs, Herr Michael Ort, 
informierten den Marktgemeinderat über den bestehenden Fuhr-
park sowie über den baulichen Zustand der Gebäude.

sandabbau in Düllstadt
Der Markt Schwarzach a. Main wurde zur Stellungnahme zum 
Antrag auf Genehmigung nach dem Bayer. Abgrabungsgesetz 
auf der Fl.Nr. 299 Gem. Düllstadt durch die Fa. Lenz-Ziegler-
Reifenscheid GmbH, Kitzingen, aufgefordert.
Der geplante Sandabbau in der Gem. Düllstadt wurde dem 
Marktgemeinderat in der Sitzung vom 01.12.2020 von der Fa. LZR 
vorgestellt. Die Vertreter der Interessengemeinschaft gegen das 
Abbaugebiet haben in der Sitzung ihre Bedenken zum geplanten 
Sandabbau ausführlich dargelegt.
Wie in den bisherigen Genehmigungsverfahren zu den Sandab-
baugebieten in Schwarzach a. Main, werden auch hier die 
Fachbehörden für Wasserrecht, Naturschutz, Immissionsschutz, 
usw. beteiligt.

geplantes Abbaugebiet
Der betroffene Bereich hat eine Größe von ca. 55.000 qm 
und liegt unmittelbar südlich der Baugebiete Koppelwasen 
und Ahornring. Der Abstand zu den Grundstücksgrenzen 
der nächstgelegenen Wohnbebauungen beträgt lediglich 30 
m. Aus diesem Grund soll ein ca. 3 m hoher Lärmschutzwall 
entlang des gesamten Abbaugebietes aufgeschüttet werden.
Nach Angaben der Fa. LZR beträgt die Mächtigkeit der Lagerstätte 
zwischen 1,5 m und 2,0 m, in die wasserführenden Schichten 
wird nicht eingegriffen. Es wird mit einem Abbauvolumen von 
ca. 50.000 Kubikmeter Grubensand kalkuliert. Das gesamte 
Vorhaben inkl. Rekultivierung ist auf max. 5 Jahre geplant. Der 
Zeitplan ist hierbei abhängig von der regionalen Nachfrage. Nach 
derzeitigem Stand kann von einem Zeitraum von 3 bis 4 Jahren 
bis zur vollständigen Rekultivierung ausgegangen werden. Im 
Frühjahr 2022 soll mit dem 1. Abbauabschnitt begonnen werden.
Im Rahmen der Planungsarbeiten wurden zwei Grundwas-
sermessstellen errichtet. Bei Messstelle I wurde der erste 
Wasseranschnitt bei einer Tiefe von 6,80 m, bei Mess-
stelle II der erste Wasseranschnitt bei 7,90 m festgestellt. 
Der Abbau und die Wiederverfüllung erfolgen in 3 Abschnitten und 
werden deshalb zeitweise parallel erfolgen. Der Materialtransport 
zum Verfüllen erfolgt mit den Fahrzeugen des Abtransportes im 
Rundlauf, wodurch keine zusätzlichen LKW zum Einsatz kommen.
Der Abtransport soll über eigenen Grund bis zum Flurweg an 
der Tongrube und von dort aus weiter auf dem bestehenden Ab-
fuhrweg der Tongrube in Richtung Stadtschwarzach erfolgen. 
Die Fa. LZR rechnet mit max. 20 LKW-Fahrten am Tag. Ein 
entsprechender Lageplan liegt den Marktgemeinderäten vor.
Die Betriebsgenehmigung für die Tongrube und den Zwischen-
lagerplatz endet zum 31.12.2024. Zu diesem Zeitpunkt würde 
auch die Sondergenehmigung für die Nutzung des Abfuhrweges 
in Richtung Stadtschwarzach enden. Da für den Sandabbau der 
gleiche Abfuhrweg genutzt wird, sollte dieser auch nur bis zum 
31.12.2024 befristet werden.

emissionen aus dem Abbaugebiet
Nach einer Richtlinie des Bayer. Landesamtes für Umweltschutz 
aus dem Jahr 2003 soll zur Vermeidung erheblicher Belästigungen 
durch Geräusche und zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
beim Abbau von Sand oder Kies ein Abstand von 200 m zu allge-
meinen Wohngebieten eingehalten werden. Geringere Abstände 
sind im Einzelfall möglich, wenn Abschirmungen vorhanden 
sind oder angelegt werden. Zur Feststellung ihrer Wirkung sind 
aber Detailuntersuchungen erforderlich.
Seitens der Fa. LZR wurde hierzu ein Gutachten des Sachver-
ständigenbüros Tasch aus Würzburg vorgelegt, in welchem die zu 
erwartenden Immissionen für die angrenzende Wohnbebauung 
untersucht wurden.Nach den Berechnungsergebnissen liegen die 
zu erwartenden Immissionen unter den Richtwerten der TA Lärm, 
wenn ein Lärmschutzwall von mind. 3,0 m Höhe errichtet wird.
Eine erste Prüfung des Schallgutachtens durch den Immissions-
schutz hat ergeben, dass mit dem gewählten Abstand zum Wohn-
gebiet und einem 3 m hohen Lärmschutzwall die gesetzlichen 
Lärmschutzwerte, wie im Gutachten aufgeführt, eingehalten 
werden. Es wird empfohlen, die Enden des Walls klammerförmig 
um das Abbaugebiet herumzuziehen.
Des Weiteren muss bei eintretenden Staubemissionen bei tro-
ckenen Wetterperioden eine geeignete Befeuchtung des Materials 
vorgenommen werden.
Der Regelbetrieb in der Sandgrube ist von Montag bis Freitag von 
07.00 bis 17.00 Uhr geplant. In Ausnahmefällen kann auch ein Be-
trieb am Samstag stattfinden. Das erweiterte Zeitfenster von 07.00 
bis 20.00 Uhr laut Lärmgutachten bezieht sich lediglich auf die 
rechtliche Grundlage, welche jedoch nicht voll genutzt werden soll.
In der Sandgrube kommt ein Hydraulikbagger mit Tieflöffel oder 
ein Radlader zum Einsatz. Bei dem zum Einsatz kommenden 
Radlader wird das Rückfahr-Warnsystem auf ein Multifrequenz-
Warnsystem umgerüstet, damit die gefühlte Belastung durch das 
„Piepsen“ reduziert wird.
Folgenutzung des Abbaugebietes
Es ist eine vollkommene Wiederverfüllung der Grube geplant. 
Die Fläche soll anschließend wieder einer landwirtschaftlichen 
Nutzung zugeführt werden.
Im Flächennutzungsplan des Marktes Schwarzach a. Main ist 
die für den Abbau vorgesehene Fläche ca. hälftig als WA-Gebiet 
für eine zukünftiges Wohnnutzung ausgewiesen. Auch wenn 
sich die betreffende Fläche im Eigentum der Fa. LZR befindet, 
sind die Festsetzungen des Flächennutzungsplanes zu beachten. 
Im Zuge der Wiederverfüllung müssten daher von der Fa. LZR 
entsprechende Bodenstabilisierungen vorgenommen werden, um 
eine spätere bauliche Nutzung des Untergrundes zu gewährleisten.
Die Fa. LZR beantragt die Verfüllung der geplanten Grube 
entsprechend der Standortkategorie A mit Z1.1-Material unter 
Berücksichtigung des geogenen Hintergrundgehalts (angepasste 
Grenzwerte für Kupfer und Nickel sowie womöglich weitere ge-
ogen erhöhte Schwermetalle wie Zink) gemäß Verfüll-Leitfaden.
Aufgrund der möglichen Folgennutzung als Baugebiet kann aus 
Sicht des Marktes Schwarzach a. Main lediglich eine Verfüllung 
mit Z0-Material erfolgen.
Forderungen der interessengemeinschaft Düllstadt (ig)
Der Vertreter der IG, Herr Joachim Wald, hat die Antragsun-
terlagen im Rathaus eingesehen und Kopien aller relevanter 
Dokumente erhalten. Mit Schreiben vom 04.10.2021 wurde ein 
Katalog aus Fragen bzw. Forderungen zum geplanten Abbaugebiet 
eingereicht, welcher den Marktgemeinderäten vorgelegt wurde.
Die gestellten Fragen bzw. gemachten Anregungen können zum 
Großteil nicht vom Gemeinderat beantwortet, sondern müssen von 
den entsprechenden Fachstellen im Genehmigungsverfahren (Was-
serrecht, Immissionsschutz, Naturschutz, usw.) behandelt werden.



Nach eingehender Diskussion stimmte der Marktgemeinderat 
dem Antrag der Fa. LZR auf Genehmigung nach dem BayAbgrG 
auf der Fl.Nr. 299 Gem. Düllstadt unter folgenden Auflagen zu:
• Im Zuge der Wiederverfüllung müssen von der Fa. LZR entspre-

chende Bodenstabilisierungen vorgenommen werden, um eine 
spätere bauliche Nutzung des Untergrundes zu gewährleisten.

• Nach Abschluss der Wiederverfüllung ist seitens der Fa. LZR 
durch ein Bodengutachten eine ausreichende Tragfähigkeit des 
Untergrundes für eine spätere bauliche Nutzung nachzuweisen.

• Aufgrund der möglichen Folgenutzung als Baugebiet kann 
aus Sicht des Marktes Schwarzach a. Main lediglich eine 
Verfüllung mit Z0-Material erfolgen.

• Die Nutzung des Abfuhrweges auf öffentlichen Grund wird, 
analog der Tongrube und dem Zwischenlagerplatz der Fa. 
LZR in Düllstadt, bis zum 31.12.2024 befristet.

• Alle im Antrag und im Immissionsgutachten genannten An-
gaben zu den Betriebszeiten, den benannten Maschinen, der 
Fahrstrecke etc. sind zum Schutz der betroffenen Anwohner 
genauestens einzuhalten und zu überwachen.

Bauvoranfrage
Der Marktgemeinderat stimmte nicht zu
• dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grund-

stück mit der Fl.Nr. 96 Gem. Hörblach
 Das geplante Wohnhaus befindet sich deutlich außerhalb des 

im Flächennutzungsplan festgesetzten Innenbereiches, dem 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses kann deshalb ohne 
Nachweis einer Privilegierung gemäß § 35 BauGB nicht 
zugestimmt werden.

Bauantrag
Der Marktgemeinderat stimmte zu
• dem Abbruch eines Nebengebäudes und Neubau eines Carports 

mit Geräteraum auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 33 Gem. 
Gerlachshausen

Bauantrag im genehmigungsfreistellungsverfahren
Der Marktgemeinderat wurde über den Neubau einer Maschi-
nenwerkstatt auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 332/2 Gem. 
Stadtschwarzach informiert.

erneuerung der straßenbeleuchtung im Ot Düllstadt
Im Zuge des Dorferneuerungsverfahrens für den Ortsteil Düllstadt 
soll die bestehende Straßenbeleuchtung in der Bamberger Straße 
und im Kreuzungsbereich zur Atzhäuser Straße erneuert werden. 
Die Fa. N-ERGIE Netz GmbH hat einen Beleuchtungsplan erstellt 
und 2 verschiedene Lampentypen vorgeschlagen,
Das Angebot beinhaltet den Einbau und den Anschluss von 22 
neuen Leuchten, sowie den Rückbau der bestehenden Leuchten. 
Die Kosten für die neuen Lampen belaufen sich je nach Typ auf 
59.929,12 € bzw. 61.251,42 € (brutto). Die Erdarbeiten für die 
Kabelverlegung sowie der Aufbruch und die Wiederherstellung 
der Oberflächen haben durch den Markt zu erfolgen.
Des Weiteren soll vor dem Friedhof eine zusätzliche Leuchte 
errichtet werden, um diesen Bereich besser auszuleuchten. Auch 
hierfür hat die Fa. N-ERGIE Netz GmbH ein Angebot vorgelegt. 
Die Kosten belaufen sich je nach Lampentyp auf 1.946,19 € bzw. 
2.016,19 € (brutto). Die Erdarbeiten sind auch hier vom Markt 
Schwarzach a. Main durchzuführen.
Die Straßenbeleuchtung ist im Rahmen der Dorferneuerung nicht 
förderfähig. Die Kosten hierfür müssen zu 100 % vom Markt 
übernommen werden.
1. Bgm. Schmitt teilte mit, dass die Planung für die neue Straßen-
beleuchtung an den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft 
weitergereicht wird. Die Beschlussfassung hierüber wird in einer 
der nächsten Sitzungen des Marktgemeinderates erfolgen.

Verschiedenes
1. Bgm. Schmitt informierte darüber, dass
• die Neugestaltung des Spielplatzes in Hörblach durch den 

Bauhof abgeschlossen ist.
• die Asphaltarbeiten für den Parkplatz in der Schmiedsgasse 

abgeschlossen wurden. Die Pflasterung der Stellflächen wird 
zeitnah noch durchgeführt.

• der neue Durchlass in der Industriestraße am 2. Dezember 
eingebaut wird.

• die Wahl der Vorstandschaft für die Teilnehmergemeinschaft 
für Dorferneuerung Schwarzenau am 21.11.2021 mit folgendem 
Ergebnis durchgeführt wurde:

 Vorstand: Felix Pfeiffer, Rainer Ungemach, Horst Pfeiffer, 
Simon Pfeiffer

 Vertreter: Horst Peschel, Laura Pfeiffer, Chris Scheidig, Werner 
Sendner

• sich die Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens 
Münsterschwarzach auf insgesamt 2.196.846 € belaufen. 
Die Förderung durch die Regierung von Unterfranken liegt 
bei 1.451.000 €, somit verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 
746.846 €.

• aus den Reihen der Bürgerschaft vorgeschlagenen wurde, 
einen sogenannten „offenen Bücherschrank“ zu installieren. 
Um die Bestückung und den Unterhalt des Schrankes würde 
man sich kümmern. Die bauliche Ersterstellung läge beim 
Markt Schwarzach. Seitens des Marktgemeinderates bestand 
grundsätzlich Einverständnis mit dem Vorschlag. Die Verwal-
tung wurde beauftragt, Angebote für einen entsprechenden 
Schrank einzuholen.

Ärztlicher BereitschAFtsDienst
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo, Di und Do: 18.00–21.00 Uhr
Mi und Fr: 16.00–21.00 Uhr;
Sa/So/Feiertag 09.00–21.00 Uhr.
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der NOT-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 18.12.
Kranich-Apotheke, Kitzingen Tel: 09321-33430
St. Florian-Apotheke, Gerolzhofen Tel: 09382-6733
SONNTAG, 19.12. 
Lamm-Apotheke, Kitzingen Tel: 09321-4577
Stadt-Apotheke, Prichsenstadt Tel: 09383-7244
FREITAG, 24.12.
Brücken-Apotheke, Kitzingen Tel: 09321-91760
Riemenschneider-Apotheke, Volkach Tel: 09381-4100
SAMSTAG, 25.12.
Stadt-Apotheke, Mainbernheim Tel: 09323-291
Kronen-Apotheke, Gerolzhofen Tel: 09382-5963



SONNTAG, 26.12.
Weingarten-Apotheke, Dettelbach Tel: 09324-9828810
Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen Tel: 09321-6446 

2022
SAMSTAG, 01.01.
Marien-Apotheke, Wiesentheid Tel: 09383-97310
Marktstefter Apotheke, Marktsteft Tel: 09332-5933630
SONNTAG, 02.01.
Apotheke am Rathaus, Dettelbach Tel: 09324-2549
Stern-Apotheke, Kitzingen Tel: 09321-4680
DONNERSTAG, 06.01.
Weingarten-Apotheke, Dettelbach Tel: 09324-9828810
Apotheke im Ärztehaus Moltkestr., Kitzingen Tel: 09321-6446
SAMSTAG, 08.01.
Apotheke am Markt, Schwarzach a. Main Tel: 09324-9780700
Steigerwald-Apotheke, Geiselwind Tel: 09556-921090
SONNTAG, 09.01.
Kranich-Apotheke, Kitzingen Tel: 09321-33430
St. Florian-Apotheke, Gerolzhofen Tel: 09382-6733
SAMSTAG, 15.01. 
Riemenschneider-Apotheke, Volkach Tel: 09381-4100
Brücken-Apotheke, Kitzingen Tel: 09321-91760
SONNTAG, 16.01. 
Kronen-Apotheke, Gerolzhofen Tel: 09382-5963
Stadt-Apotheke, Mainbernheim Tel: 09323-291
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet um 24 
Stunden später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird 
eine Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung AnDerer BehörDen
Jagdgenossenschaft Schwarzenau
JAGDVERPACHTUNG
Die Jagdgenossenschaft Schwarzenau verpachtet zum 01.04.2022 
ihr Niederwildrevier für die Dauer von 9 Jahren. Schwarzwild 
ist Wechselwild. Die jagdbare Fläche des Reviers beträgt 269 ha.
Interessenten melden sich bitte beim Jagdvorsteher, Herrn Stefan 
Hegler, Stadtschwarzacher Str. 39, Schwarzenau, Tel.: 09324/4304. 
Hier erhalten Sie weitere Auskünfte.
Schriftliche Angebote können bis zum 15.01.2022 an oben 
genannter Adresse abgegeben werden. Die Jagdgenossenschaft 
behält sich eine freihändige Vergabe vor und ist weder an ein 
Höchstangebot gebunden, noch zur Zuschlagserteilung ver-
pflichtet.

Stefan Hegler, Jagdvorsteher
EINLADUNG
zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Schwarzenau am Montag, den 24.01.2022, um 19.00 Uhr, im 
Haus der Gemeinschaft.
TAGESORDNUNG:
Jagdvergabe

Stefan Hegler, Jagdvorsteher

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Der nächste Termin findet statt am Mittwoch, 19.01.2022, im 
Landratsamt Kitzingen - Bitte an der Information melden
Anmeldung bei Herrn Albert, Telefon: 09321 / 928 1100 
(e-mail: frank.albert@kitzingen.de).

FRAUENHAUS
Die Würzburger Frauenhäuser sind unter folgenden Rufnummern 
rund-um-die-Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar:
AWO Frauenhaus: 0931 619810
Frauenhaus im SkF: 0931 4500777.
Viele Frauen wissen nicht wohin sie sich wenden können, wenn 
sie Opfer häuslicher Gewalt wurden. Auch Nachbar*innen, 
Freund*innen, Bekannte, Sportkamerad*innen und viele andere, 
die mit betroffenen Frauen und Kindern in einer Dorfgemeinschaft 
leben, können sich bei uns zum Thema informieren.
Frauenhäuser helfen Opfern häuslicher Gewalt nicht nur durch 
Vermittlung eines sicheren Ortes, sondern beraten auch über 
Sicherheitsmaßnahmen, rechtliche Möglichkeiten sowie weitere 
Unterstützungsangebote.

Landratsamt Kitzingen
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der Geflügelpest; Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen 
in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. 
Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 6 Abs. 2 der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. 
I S. 1665) i. V. m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. 
I S. 1170) i. V. m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665) i. V. m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das 
Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verord-
nungsgesetz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), 
das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. 
S. 236) geändert worden ist, i. V. m. § 14a der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665) sowie Artikel 3 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, die Ernährung 
und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung 
(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 
24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geän-
dert worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises 
Kitzingen folgende:

Allgemeinverfügung:
1. Halter von Geflügel (Hühner, Truthühner Perlhühner, Reb-
hühner Fasane, Wachteln, Enten und Gänse) und/oder in Gefan-
genschaft gehaltener Vögel (Laufvögel) im Sinne des Art. 4 Nr. 
9 oder 10 VO (EU) 2016/429 bis einschließlich 1.000 Tieren 
haben sicherzustellen, dass
a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen 

Standorte der Tiere gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes 
Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte 
der Tiere von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener

 Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden 
und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzklei-
dung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts der 
Tiere unverzüglich ablegen,

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und 
desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch un-
verzüglich unschädlich beseitigt wird,



c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel oder in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die dazu 
eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und 
desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die frei 
gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Ein-
richtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden,

d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 
1 und 2 der ViehVerkV unmittelbar nach Abschluss eines 
Transports der Tiere auf einem befestigten Platz gereinigt 
und desinfiziert werden,

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in 
der Haltung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltener 
Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und

 aa) in mehreren Ställen oder
 bb) von mehreren Betrieben gemeinsam
 benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen 

Stall oder in den Fällen des Buchstaben bb) im abgebenden 
Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt 
wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,

g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur 
Aufbewahrung verendeter Tiere nach jeder Abholung, min-
destens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert 
wird oder werden,

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie 
eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung 
und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen 
ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 
9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene 
Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, 
ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau 
gestellt werden, sind im Landkreis Kitzingen verboten.

3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 i. V. 
m. § 2 Abs. 1 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: 
Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeifer-
artige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel) gilt ein allge-
meines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Kitzingen.

4. Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 
der Nr. 1 dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung 
oder von Personen, welche keine solche Niederlassung haben, 
gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit das Geflügel 
längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder, 
im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer An-
weisung der zuständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf 
hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavi-
rus untersucht worden ist. Beginn der Viertagesfrist ist der 
Tag des auf der tierärztlichen Bescheinigung eingetragenen 
Untersuchungsdatums bzw. des Datums des Laboruntersu-
chungsbefundes.

 a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Un-
tersuchungen jeweils an Proben on 60 Tieren je Bestand in 
einem Landeslabor oder in einem für diese Untersuchung

 nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor 
durchzuführen. Die Probenahme für die virologische Unter-
suchung hat durch einen praktizierenden Tierarzt mittels eines 
Rachen- und Kloakentupfers zu erfolgen. Werden weniger als 
60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen 
Enten und Gänse zu untersuchen.

 b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind 
die zur Abgabe im Reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch 
einen praktizierenden Tierarzt klinisch zu untersuchen.

5.  Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 4 des Tenors 
getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

6. Kosten werden nicht erhoben.
7. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-

chung als bekannt gegeben. 
HINWEIS: Die Begründung zu dieser Allgemeinverfügung 
kann innerhalb der Öffnungszeiten im Dienstgebäude des Land-
ratsamtes Kitzingen, 97318 Kitzingen, Alte Poststraße 8, Zimmer 
Nr. 54.10, eingesehen werden.

Kitzingen 07.12.2021

stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Beamten (m/w/d) der Fachlaufbahn Verwaltung und 
Finanzen der 2. Qualifikationsebene ODER einen Verwal-
tungsfachangestellten (m/w/d), Fachrichtung Allgemeine 

Innere Verwaltung des Freistaates Bayern und der Kommunal-
verwaltung mit erfolgreich abgeschlossener Fachprüfung I als 

Sachbearbeiter (m/w/d) für das Bauordnungsrecht.
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit der Hälfte 
der regelmäßigen Wochenarbeitszeit.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerberportal:
https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 
23.12.2021.

Kitzingen, 29.11.2021

stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Verwaltungsfachangestellten (m/w/d),  
Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung des Freistaates 
Bayern und der Kommunalverwaltung mit erfolgreich abge-

schlossener Fachprüfung I ODER  
einen Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement

als Mitarbeiter (m/w/d) für das Amt für Soziales und Seni-
oren - Asylbewerberleistungsgesetz. Es handelt sich um eine 

unbefristete Vollzeitstelle, die nicht teilzeitfähig ist.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerberportal
https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 
19.12.2021.

stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Verwaltungsfachangestellten (m/w/d),
Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung des

Freistaates Bayern und der Kommunalverwaltung mit er-
folgreich abgeschlossener Fachprüfung I als Sachbearbeiter 

(m/w/d) für die Kfz-Zulassungsstelle.
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit der Hälfte der regel-
mäßigen Wochenarbeitszeit. Die Stelle ist bis zum 31.12.2023 
befristet.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.kitzingen.de/stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerberportal: 
https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 
02.01.2022.

Kitzingen, 06.12.2021

Abfuhrkalender 2022 wird verteilt
Derzeit werden die Müll-Abfuhrkalender für das kommende 
Jahr verteilt. Zugestellt werden die Kalender wieder durch die 
Briefträger der Deutschen Post. Bis zum 11. Dezember sollte jeder 
Haushalt ein Exemplar für seine Gemeinde bekommen haben.



Kalender downloaden und abfallwelt-App
Parallel zur Verteilung werden die 2022er Kalender auch auf www.
abfallwelt.de eingestellt. Dort kann man sich seinen Kalender als 
PDF-Datei herunterladen. Zudem stehen die neuen Abfuhrtermine 
fürs kommende Jahr rechtzeitig in der abfallwelt-App bereit. Die 
App der Abfallberater, die u.a. zuverlässig an die Müllabfuhr 
erinnert, gibt es kostenlos für Smartphones und Tablets, die mit 
iOS, Android und Windows Phone laufen.
Nach den Weihnachtsfeiertagen liegen die Abfuhrkalender auch 
wieder bei allen Gemeindeverwaltungen im Kreis Kitzingen aus.

Bayerischer Bauernverband,  
Geschäftsstelle Kitzingen
termine für die erwachsenenbildung-Online Januar 
2022 in unterfranken des BBV-Bildungswerks
Informationen erhalten Sie jederzeit bei:
BBV-Geschäftsstelle, Mainbernheimer Str. 107, 97318 Kitzingen
Tel.: 09321 13460, Fax: 09321 1346 40 Kitzingen@Bayerischer-
BauernVerband.de

Dorfschätze
kurzprotokoll der sitzung der Online-Vollversammlung 
ile Dorfschätze
Bericht des Ersten Vorsitzenden
Erster Vorsitzender René Schlehr gibt einen kurzen Überblick über 
die Anzahl der Sitzungen. Im Jahr 2020 waren es 8 Lenkungs-
gruppen-Sitzungen, genauso wie im Jahr 2021. Bedingt durch 
die Corona-Pandemie wurden nicht die im Maßnahmenkatalog 
des ILEK vorgeschlagenen 10 Sitzungen pro Jahr abgehalten, 
sondern fanden inhaltlich komprimiert statt. Referenten zu Vor-
trägen und weitere externe Teilnehmer/innen wurden teilweise 
online zugeschaltet.
Weiterhin berichtet er kurz über das Strategieseminar in Kloster-
langheim, an welchem die gesamte Lenkungsgruppe am 1. und 2. 
10.2020 teilnahm. Das Seminar diente zum gegenseitigen Ken-
nenlernen der neu gewählten Bürgermeister mit den bestehenden 
Mitgliedern der Lenkungsgruppe. Das Seminar wurde mit sehr 
guten Gesprächen und Arbeitsinhalten/-ergebnissen beendet.
Vorsitzender Schlehr teilt mit, dass die Kommunikation zwischen 
ihm und der ILE-Umsetzungsbegleiterin Teresa Öchsner sehr gut 
läuft und regelmäßig auf kurzem Dienstweg telefonisch oder per 
Mail korrespondiert wird.
Vorlage Niederschrift zur Rechnungsprüfung 2020
Erster Bürgermeister Jürgen Schulz gibt als Rechnungsprüfer 
einen Bericht über die am 19.07.2021 durchgeführte Prüfung 
der Jahresrechnung 2020 (Prüfer Bgm. Jürgen Schulz und Bgm. 
Volker Schmitt).
Der Jahresabschluss 2020 der Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze 
stellt sich wie folgt dar:
Soll-Einnahmen/Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 98.018,13 €
Darin: Defizit des Haushaltsjahres 2020 (Übertrag 2021) 30.074,57 €
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für 
das Haushaltsjahr 2020 vom 19.07.2021 wurde bekannt gegeben. 
Einwendungen werden nicht erhoben.
Die Vollversammlung erteilt der Verwaltung für das Jahr 2020 
Entlastung.

Rückblick und Ausblick auf die Projekte der ILE Dorfschätze 
(2020-2023)
ILE-Umsetzungsbegleiterin Teresa Öchsner informiert die 
Vollversammlung u.a. zu folgenden Themen in Form einer 
Präsentation. 
1. Einführung zum ILEK und der ILE-Gebietskulisse
2. Umgesetzte und angestoßene Projekt seit 2020

• Schulung der Busbegleiter/innen vom Dorfschätze-Express 
(als Kleinprojekt über das Regionalbudget gefördert)

• Erweiterung Kernwegenetzkonzept um Hauptwege in 
Weinlagen als Kooperationsprojekt von drei ILEn und 15 
Kommunen über zwei Regierungsbezirke

• Innenentwicklung / Flächen- & Leerstandsmanagement als 
zentrale Hauptaufgabe des Allianzmanagements festgelegt

• Auflösung des Steigerwald Weinwanderweges
• Marketing- und Kommunikationskonzept in Auftrag gegeben
• Abschluss des Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzepts 

und Beginn der Umsetzungsmaßnahmen
• EnergieTour aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt
• Produktion von 9 Imageclips & 1 Gesamtfilm von TV Main-

franken unter der Moderation von Sebastian Reich und Amanda
• neue Webseite in Arbeit
• Logo-Überarbeitung beauftragt
• gemeinsame Beschaffung von Archivkartons und Etiketten
• Vorführtermine für „Wildkrautvernichter auf Heißwasser-

dampfbasis“
• Vorführtermine zu Rattenbekämpfungsmaßnahmen
• gemeinsamer Sachkundelehrgang zu „Arbeitsstellensiche-

rung“ für Mitarbeiter von Bauhöfen und Bauämtern
3. Regionalbudget 2020 und 2021
• 2020: 14 Kleinprojekte gefördert, ca. 95.000 € Ausführungs-

kosten
• 2021: 15 Kleinprojekte umgesetzt, ca. 93.000 € Ausführungs-

kosten
4. Geplante Projekte für 2022/2023
4.1 Dorfschätze-Express
• Marketing-Mix aus Print und Onlinekommunikation
• VGN-Freizeittipp „Weinpanorama in den Dorfschätzen“
• Möglichkeiten zur Fahrplanänderung, z. B. Erweiterung um 

eine Fahrt, Verschiebung der letzten Fahrt um eine Stunde
• Fokus auf die Metropolregion Nürnberg
• Präsentation am VGN-Stand auf der Freizeitmesse am 13. 

März 2022, u.a. mit Fränkischer Weinkönigin (Presseaktion, 
Kulinarische Aktionen, Präsentation der Orte …)

• Kooperation mit Influencern und Bloggern
• Einbindung in Social Media Kampagnen
• Filmproduktion „Franken-Fernsehen“
• Beklebung Bus (Kleinprojekt RB)
• Digitalisierung Informationen Gästeführer (Kleinprojekt RB)
• Schulung der Busbegleiter/innen
• 10-jähriges Jubiläum begehen
4.2 Kernwegenetzkonzept für Weinlagen
• Begleitung der Umsetzung und der Workshops
• Abschluss des Konzepts bis 31.12.2022
4.3 Datenerfassung zum Flächen- und Leerstandsmanagement
• Grundlagen-)Ausbildung für GästeführerInnen
• Imagebilder •  gemeinsamer Veranstaltungskalender auf der 

Dorfschätze-Webseite
• Abschluss des Marketing- und Kommunikationskonzepts
• ggf. Planung Tourismusverband, zentrale Touristinfo, etc.
4.4 Kulturlandschaft
• Begleitung Umsetzung nachhaltiger Hochwasserschutzmaß-

nahmen in übergemeindlicher Abstimmung & Koordination
• Streuobst-Projekt, z. B. Kartierung, Schnittkurse
• EnergieTour planen
4.5 Zusammenarbeit und Kommunikation
• neue Webseite mit Inhalt füllen
• Corporate Design mit überarbeitetem Logo allübergreifend 

etablieren (Webseiten, Broschüren, Flyer, …)
• Dorfschätze-Zeitschrift erstellen
• Jubiläums-Veranstaltung zu 20 Jahre Dorfschätze & 10 Jahre 

Dorfschätze-Express



4.6 Struktur und Organisation
• Interkommunale Gemeinderatssitzung
• Vollversammlung im Frühjahr 2022
• Fortschreibungsevaluierung mit 2-Tages-Seminar in Klo-

sterlangheim im Juni 2022

VereinsnAchrichten

Leider fällt auch in diesem Jahr das Weihnachtskonzert am 
Marktplatz aus.
Hoffen wir, dass im nächsten Jahr diese Veranstaltung in ge-
wohnter Art und Weise wieder stattfinden kann.
Unseren Freunden, Gönnern und allen Schwarzacher Bürgern 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und alle guten Wünsche 
für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.

Wenn es das Wetter zulässt, wollen wir die Silvester-Ständerli 
nach Corona-Regel 2G plus sehr gerne für euch spielen. Bleibt 
alle gesund!!

Euer Bläser-Echo

Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau wünscht allen Kamera-
dinnen und Kameraden, Mitgliedern und Gönnern eine schöne 
Adventszeit, fröhliche Weihnachten im Kreise Eurer Lieben und 
einen guten Start ins neue Jahr 2022!
Bleibt gesund!

Die Vorstandschaft

Die Freiwillige Feuerwehr Hörblach wünscht allen Freunden 
und Gönnern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 
für das neue Jahr 2022 alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg

sternsinger 2022
Liebe Schwarzacherinnen und Schwarzacher,
auch im kommenden Jahr führen wir die Sternsingeraktion in den 
Ortsteilen unserer Gemeinde durch. Wir planen, wie gewohnt alle 
Haushalte zu besuchen und hoffen, dass dies 2022 möglich sein wird.
Alternativ kann es sein, dass eine Voranmeldung nötig sein wird. 
Genaueres finden Sie ab Neujahr auf www.dpsg-schwarzach.de 
und auf unserer Facebookseite „DPSG Stamm Schwarzach“.
Jeweils ab 13:00 Uhr planen wir unterwegs zu sein … 
am Donnerstag, den 6.1. in Stadtschwarzach und 
  Hörblach-Nord
am Samstag, den 8.1. in Gerlachshausen und 
  Münsterschwarzach sowie
am Sonntag, den 9.1. in Schwarzenau, Hörblach & Düllstadt.
Am Donnerstag, den 6.1. um 10.30 Uhr gestalten wir den Got-
tesdienst in der Pfarrkirche Stadtschwarzach mit.
Hier gilt: Zutritt nach 3G-Regel (geimpft/genesen/PCR-Test/
offizieller Schnelltest). (Stand der Informationen: 08.12.)

2022 kommen Ihre Spenden dem Krankenhaus in Ndanda (Tan-
sania) zugute. Die Benediktiner verfolgen dort das Ziel, allen 
Patientinnen und Patienten, unabhängig von ihrem Glauben 
und ihrem ökonomischen Status, eine qualitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung anzubieten. Vor einigen Jahren wurde 
auch eine Kinderstation eingerichtet, die einen wichtigen Beitrag 
zur Behandlung von Malaria bei Kindern leistet.
Wer Lust hat, sich bei der Sternsingeraktion aktiv zu beteiligen 
und als König, Königin oder Begleitperson mitlaufen möchte, 
meldet sich bitte bei Michael Schömig (Tel. 0170 8208473, mi-
chael0507@gmx.de).
stammesversammlung 2022
Herzliche Einladung zu unserer Stammesversammlung 2022. 
Diese findet am So. 06. Februar um 15 Uhr im Pfadfinderheim, 
Weideweg 1, statt.
Wie immer berichten sich die vier Altersstufen von ihren Ak-
tivitäten im vergangenen Jahr. Außerdem stehen turnusgemäß 
Neuwahlen für alle drei Vorstandsposten an (Wahlperiode drei 
Jahre). Die Versammlung findet sicher an diesem Termin statt. 
Falls notwendig weichen wir auf eine Videokonferenz aus.
Gut Pfad

Michael Schömig und Daniel Rohmfeld

Jahresversammlung 2022
Liebe Mitglieder, Ehemalige, Freundinnen und Freunde unseres 
Vereins, herzliche Einladung zur Jahresversammlung 2022. 
Diese findet am So. 06. Februar um 17 Uhr im Pfadfinderheim, 
Weideweg 1, statt.
Turnusgemäß stehen wieder Neuwahlen des Vorstands (Wahlpe-
riode drei Jahre) an. Die Versammlung findet sicher an diesem 
Termin statt. Falls notwendig weichen wir, wie im Vorjahr auch, 
auf eine Videokonferenz aus. Aktuelle Informationen findet Ihr 
auf www.dpsg-schwarzach.de Gut Pfad
Daniel Rohmfeld (1. Vors.), Karina Thomann (2. Vors.) und die 

Vorstandschaft

Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde der SpVgg,
ein weiteres Pandemie-Jahr mit vielen Auf ś und Ab ś liegt hinter 
uns. Nachdem schon im Vorjahr einiges abgesagt werden musste, 
freuten wir uns umso mehr, dass unser Kirchweihheimspiel in Ver-
bindung mit der Bratwurstrakete so gut angenommen und durch-
geführt werden konnte. Leider mussten wir auch jetzt in diesem 
Jahr wieder unsere Weihnachtsfeier und auch die Mitglieder-
versammlung aufgrund behördlicher Bestimmungen absagen.
Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder ein paar mehr Ver-
anstaltungen geben kann.
Bis dahin wünschen wir euch ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2022 vor allem Gesundheit, aber natürlich 
auch Glück und Zufriedenheit!

Vorankündigung:
Die Generalversammlung des Sportanglervereines Schwarzach 
findet am 23.01.2022 um 10 Uhr im Sportheim des SV Stadt-
schwarzach statt. Hierzu ergeht noch eine schriftliche Einladung.



Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern, Freunden und 
Gönnern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

Petrie Heil! Die Vorstandschaft

Absage der generalversammlung am 7. Januar 2022
Wir sehen uns leider gezwungen, die Generalversammlung wegen 
der aktuellen Corona-Entwicklung abzusagen und auf einen 
günstigeren Zeitpunkt zu verschieben. Es erfolgt zu gegebener 
Zeit eine erneute Einladung.
Der Gesangverein wünscht allen Mitgliedern, Förderern und 
Freunden sowie allen Schwarzachern ein gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie Glück, Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr.

Hans Dresch, 1. Vorsitzender

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

terminvorschau 2022:
(Terminänderungen vorbehalten)
29.01.2022 Planung “Winterzauber to go” statt 
 „Advent to go” – Info im Januar
06.02.2022  Winterwanderung – entfällt
19.02.2022  Baumschnittkurs
25.03.2022  Mitgliederversammlung 2022
24.09.2022  Jahresausflug
29.10.2022  Herbstveranstaltung
10.12.2022  Vorweihnachtliche Veranstaltung
Aufgrund der CORONA-Entwicklungen kann es zu kurzfri-
stigen Änderungen kommen. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Hinweise im Schaukasten, Amtsblatt oder auf unserer Homepage.
Frohe Weihnachten und guten Start in Neue Jahr 2022!
Liebe Siedler, Freunde und Förderer des Vereins, Einwohner 
von Schwarzach,
auch 2021 war für uns alle ein sonderbares und für viele kein 
einfaches Jahr. Auch in unserem Vereinsleben konnten viele 
Veranstaltungen nicht stattfinden. Dennoch konnten wir für un-
sere Mitglieder einiges erhalten und viele Vorteile durch unsere 
Gemeinschaft erreichen – von A- wie Ausleihe z.B. Partyanhänger 
bis Z- wie z.B Zahlung Globus-Rabatte.
Wir wünschen Euch/ Ihnen ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2022! Vor allem 
Gesundheit!
Ausleihe von Gartengeräten ab 01.01.2022 nicht mehr möglich
Leider vergeblich haben wir verschiedene Mitglieder angespro-
chen, im Amtsblatt angekündigt und konnten dennoch niemanden 
finden, der die Ausleihe der Gartengeräte übernimmt. Damit 
müssen wir diesen Service leider einstellen. Die Ausleihe von 
Geschirr und Partyanhänger ist wie gewohnt möglich.
Falls doch noch jemand bereit wäre, diese Aufgabe zu über-
nehmen, sprechen Sie uns bitte gern an - Vorstand oder direkt 
unsere 1. Vorsitzende, Rosenberger Melanie, Tel.09324/978993 
für weitere Informationen.
Ihr Vorstand des Siedlervereines Schwarzach e.V.
email: siedlerverein-schwarzach1968@web.de; www.verband-
wohneigentum.de/schwarzach/

Liebe Leser*innen, liebe Kinder,
die kath. öffentl. Bücherei Schwarzach a. Main macht Weih-
nachtsferien vom 23.12.2021 bis Sonntag, den 09.01.2022.
Bis dahin ist unsere Bücherei zu den üblichen Zeiten geöffnet:
Mittwoch von 17:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag von 10:00 bis 11:00 Uhr
Bitte beachtet bei eurem Besuch die aktuellen Corona Regeln.
Das Bücherei Team sagt DANKE für eure Treue im vergangen 
Jahr und wünscht euch frohe und gesegnete Weihnachten sowie 
ein gutes neues Jahr 2022.

weihnachtsgruß der Fcw schwarzach
Die Freie Christliche Wählergemeinschaft (FCW) Schwarzach 
a. Main wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern 
und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, 
glückliches Jahr 2022.

Die Vorstandschaft

Der CSU-Ortverband Schwarzach wünscht allen Schwarzacher 
Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gnadenreiches Weih-
nachtsfest. Möge das kommende Jahr für uns alle Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit bereithalten und uns die Kraft geben, 
die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen.

Seniorenkreis Schwarzach

„Generation plus“
seniorenkreis schwarzach
Weihnachtsgedanke 2021

Wenn du dich satt gesehen hast
an dem schönen Kind in der Krippe

dann geh nicht fort, schau auf den Keim,
der Ostern seine Früchte bringt.

Denn aus dem kleinen Anfang wird das Große,
das unseren Blick weitet

über den Horizont der Welt hinaus,
das alle Tränen trocknen kann

und uns in Jubel ausbrechen lässt.
Liebe „Junggebliebenen“, „den Ruhestand Genießenden“, 
„alle Zeit der Welt habenden“, liebe Seniorinnen und Senioren,
wir freuen uns darauf, irgendwann ohne Beachtung von Coro-
navorgaben wieder zu Treffen und Aktionen einladen zu können. 
Unsere Monatsbriefe, unsere Gottesdienste können nicht Ersatz 
sein für „Kopf fit“, Gymnastik, Spiele, Angebote am Nachmittag 
auch Mittagstreffs, Ausflüge, und vieles mehr. Auch wenn wir 
im Januar pausieren. Die Zeit wird uns lehren, was möglich ist 
und wenn es wieder möglich ist, geht es im neuen Jahr weiter, 
mit dem, was im alten Jahr begonnen hat zu wachsen, für sie 
Alle aus dem Schwarzacher Becken und Reupelsdorf …
Wir bedanken uns bei allen, die uns tatkräftig unterstützen 
und sind erfreut über die große Resonanz, die wir mit unseren 
Angeboten erfahren haben. Herzlichen Dank!



Ein gnadenreiches Weihnachtsfest und Gottes Segen für 2022
wünscht ihnen

Ihr/Euer „Team Generation plus“ – Achten Sie auf einander!
Ganz herzlich laden wir ein und wir freuen uns auf Sie zum
Neujahrsgottesdienst am Montag, den 10.1. 2022
14.30 Uhr Kirche „Heilig Kreuz“
Thema: Segne den ersten und den letzten Tag 2022
Anmeldung bei L. Kleinschnitz 09324/1340 oder 015152067208

Die Sterne des Himmels können wir  
einander nicht schenken.

Aber die Sterne der Liebe,  
der Freude und der Zuversicht.

(Irmgard Erath)
Wir wünschen unseren Mitgliedern ein gesegnetes Weihnachts-
fest und Gesundheit und Segen für das Neue Jahr 2022.

Die Vorstandschaft

kirchliche nAchrichten

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

In der Regel hat Pfarrerin Rathje Freitag und Samstag frei.
Pfarramt Kleinlangheim - Hauptstr. 30 - Tel 09325 273

Bürozeiten: Di und Fr 9.00-12.00 Uhr und Mi von 14.30-16.30

Es gilt eine FFP2- Maskenpflicht bei Gottesdiensten in ge-
schlossenen Räumen.
So. 19. Dezember 2021
  9.00 Uhr  Gottesdienst in Gerlachshausen
Heiligabend 24. Dezember 2021
16.00 Uhr Familiengottesdienst für Groß und Klein in der 

Schwarzachhalle, Turnhalle neben der Grund-
schule Schwarzach. 

 Gestaltet wird dieser Gottesdienst gemeinsam 
von den Präparanden, Konfirmanden und dem 
Familienkircheteam aus Schwarzach. Außerdem 
kehren die beiden Krippenfiguren Maria und Josef 
von ihrer Herbergssuche zurück.

 Hier gilt die 3G-Regel – geimpft, genesen oder 
getestet. Bitte bringen Sie einen entsprechenden 
Nachweis mit! 

1. Weihnachtstag 2021
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
2. Weihnachtstag 2021
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
Fr. 31. Dezember 2021
16.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresabschluss 

in Gerlachshausen
Sa. 1. Januar 2022
17.00 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
So. 2. Januar 2022
10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst in Dettelbach
Do. 6. Januar 2022
10.10 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
So 16. Januar 2022
  9.00 Uhr Gottesdienst in Gerlachshausen

Eine gesegnete und hoffnungsvolle Advents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen allen Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Es besteht Maskenpflicht im gesamten Gottesdienst! 
4. Advent, 19.12.2021 

9.00 Uhr Schwarzach Gottesdienst mit Pfrin. Mareike Rathje 
9.00 Uhr Neuses Gottesdienst 

10.15 Uhr Schernau Gottesdienst mit Abendmahl 
Heiliger Abend, 24.12.2021 
15.30 Uhr Dettelbach Familiengottesdienst im Freien auf dem 

Kirchengelände 
16.00 Uhr Schwarzach Familienkirche mit Pfrin. Mareike 

Rathje 
17.00 Uhr Schernau Gottesdienst mit Krippenspiel 
3G Regel beachten. Bitte halten Sie Impfausweis oder Test-
ergebnis bereit) 
18.30 Uhr Neuses Christvesper am Rathausplatz 
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2021 

9.00 Uhr Schernau Gottesdienst 
10.15 Uhr Neuses Gottesdienst 
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2021 
10.00 Uhr Dettelbach Gottesdienst 
Silvester, 31.12.2021 
16.00 Uhr Sommerach Ökumenischer Gottesdienst mit 
 Pfrin. Mareike Rathje 
16.30 Uhr Schernau Gottesdienst 
18.00 Uhr Neuses Gottesdienst 
Neujahr, 01.01.2022 
10.00 Uhr Dettelbach Gottesdienst 
1. Sonntag nach Christfest, 02.01.2022 
10.00 Uhr Dettelbach Nachbarschaftsgottesdienst 
3G Regel beachten. Bitte halten Sie Impfausweis oder Test-
ergebnis bereit 
Epiphanias, 06.01.2022 

9.00 Uhr Schernau Gottesdienst 
10.15 Uhr Neuses Gottesdienst 
1. Sonntag nach Epiphanias – Möglichkeit zum Besuch des 
Gottesdienste um 9.30 Uhr in Mainstockheim 
Dienstag, 11.01.2022 
14.00 Uhr Feierabendkreis im Gemeindehaus Neuses Thema: 

„Märchen für Erwachsene“, Referentin: Heidi 
Andriessens 

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr 2022 Ihr Pfarrer Ulrich Vogel und 
Pfarrerin Mareike Rathje



Für die große Anteilnahme zum Tod meines lieben Mannes,
Vaters und Schwiegervaters

Robert Estenfelder 
* 20. September 1934      † 15. November 2021

sagen wir auf diesem Weg herzlichen Dank!

Viel Freundschaft und Wertschätzung  
wurden ihm entgegengebracht.

Wir danken allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und  
Bekannten, die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlten, 
uns ihre Anteilnahme auf so vielfältige und liebevolle Weise 

zum Ausdruck brachten und ihn auf seinem letzten Weg 
begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt:
• Herrn Diakon Lorenz Kleinschnitz für die einfühlsame und  
   sehr persönlich gestaltete Trauerfeier, 
•  der Kolpingfamilie Schwarzach und der FFW Stadtschwarzach
   für die Fahnenabordnung und die ehrenden Nachrufe
• den Pflegerinnen und Pflegern der Corona-Station der  
   Klinik Kitzinger Land für ihre aufopferungsvolle Pflege
• dem Bestattungsinstitut Glöggler für alle Unterstützung

Rita Estenfelder
Klaus, Walter, Michael und Martin mit Familien

Schwarzach, im Dezember 2021

Und plötzlich zerteilt ein einziger Tag
das Leben in ein davor und danach.
Und plötzlich ist alles grau und still,
Erinnerungen kommen und ein trauriges Gefühl.
Und plötzlich merkt man, dass es nichts
schwierigeres gibt, als den Menschen loszulassen,

                  den man liebt.

Die ersten schweren Wochen ohne Angelika sind vorüber, obwohl es uns schien, dass wir sie nicht bewältigen können. Doch wir waren 
nicht allein! Jeden Tag hatten wir Begleitung, von der Familie, von lieben Freunden und Nachbarn, von Menschen, die Angelika wegen 
ihrer hilfsbereiten, freundlichen und liebenswerten Art mochten und schätzten. Dass es so viele sind, hat uns letztlich selbst überrascht.

DANKE …
– für die tief bewegenden Worte in den überaus vielen Karten, für das Schweigen und die gemeinsamen Tränen
– für die einfühlsamen persönlichen Gespräche, die ehrenden Nachrufe und die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier durch P. Isaak, 

Christina Weiss und die Fa. Volk
– allen, die für Angelika gebetet und an die vielen, vielen Menschen, die sie tief betroffen auf ihrem letzten Weg begleitet haben
– an die Praxis Drs. Ratz/Schäfer/Fleck, an das Palliativ- und Brückenteam im Juliusspital Würzburg für die liebevolle und fürsorgliche 

Begleitung in den letzten Wochen und Monaten
– für die Zuwendungen, die sozialen Einrichtungen zu Gute kommen

Wie sehr uns Angelika fehlen wird, zeigt sich jetzt schon jeden Tag. Danke bereits heute an die, die unseren Schmerz mittragen und 
auch diesen Weg mit uns gehen werden.

 Wolfgang Müsch mit Familien
Schwarzach, im Dezember 2021 Gertrud Schömig mit Familien

In liebevoller Erinnerung an

Angelika Müsch
* 04. Juli 1960

† 10. November 2021

Hilfe für Winterdienst und  
eventuell Gartenarbeit 

in Schwarzach/Main gesucht.
Bei Interesse: 0170-3221618

Brennholz aus Franken
Nur Hartholz, gesägt, gespalten, frisch, 

33 cm lang,andere Längen möglich. 
Pro Srm 64,– € incl. MWSt, frei Haus geliefert. 
Wie vor jedoch luftgetrocknet pro Srm 74,– €

MS-Forstservice–Holzhandel
Tel. 09522/707561 oder 0172-7511442
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Einander Engel sein 
(Max Feigenwinter) 

 

Wenn wir aufeinander zugehen 
und zueinander stehen, 

ehrlich und echt sind  
und auf Floskeln verzichten, 

geduldig warten und wohlwollend zuhören, 
Feines beschützen und Schwaches stärken, 

Trauriges gemeinsam tragen 
und uns an den Erfolgen anderer freuen, 

Hindernisse als Möglichkeiten sehen 
und Ansätze weiterdenken, 

liebevoll begleiten und herzlich danken, 
Halt geben statt festzuhalten, Raum lassen 

und ermutigen, den eigenen Weg zu gehen…. 

…dann wird Weihnachten! 
  

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine ruhige 
Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreis Ihrer Lieben und einen guten Start in 
ein hoffentlich gesundes neues Jahr!  
 

Ihre Familie Zehnter und das gesamte Team von 
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Allen unseren Kunden,

Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest

und gute Fahrt ins Jahr 2022

verbunden mit dem Dank 

für das entgegengebrachte Vertrauen 

wünscht

Ihr kompetenter Partner

Inh. Walter Back, Würzburger Str. 4
97359 Schwarzach, Telefon 09324/769

In der Zeit vom
24. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022

sind wir im Notdienst für Sie da!
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+49 9325 5979931
info@motorhauck.de
www.motorhauck.de

Motor Hauck
Vanessa Hauck
St.-Michaels-Str. 2
97359 Schwarzach a. Main / Düllstadt

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
                  

 
                                 
 
 
 
 
 
                                  Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen 
                                  und wünschen Ihnen besinnliche Feiertage 
                                  und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
 
                                                Blütenzauber 
                                                Claudia Eichhorn 
                                                Rathausplatz 5 
                                                97337 Dettelbach 
                                                Tel./Fax 09324/980893 
 
 
 
 
                              
 

Ihr lieben Kunden, in diesen Tagen,

was sollen wir singen, was sollen wir sagen?

Ich will Euch wünschen zum heiligen Feste,

vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste!

Ich danke Euch für Euere Beständigkeit,

In dieser ach so schwierigen Zeit.

Ihr

Friseurstübchen Monika in Schwarzenau
Telefon: 09324 / 41 46

Wir wünschen allen 
unseren Kunden ein ruhiges, 

besinnliches Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr 2022.

Wir freuen uns mit Ihnen 
auf die Festsaison 2022. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
aeaeaaeaaeaeagjaee 
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Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  
und ein gesundes neues Jahr 2022! 

Apotheke am Rathaus 
Rathausplatz 7 

97337 Dettelbach 
Telefon:   09324 - 25 49 
Telefax:  09324 - 41 59 

        www.apotheke-dettelbach.de              info@apotheke-dettelbach.de 
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Gasthaus Anker Gerlachshausen 
 

bedankt sich bei allen Gästen und Freunden 
für die entgegengebrachte Unterstützung und das Vertrauen, 

 
Wir wünschen allen ein friedvolles Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr 2021 
 

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
bieten wir Mittagstisch von 11:30 - 14:00 

ToGo an 
 

Vorbestellung spätestens bis 20.12.2020 
 

Die Speisekarte ist ab12.12.2020 online auf unserer Website 
www.anker-main.de 

und in den Social Media Kanälen verfügbar 
oder vor Ort in der Gaststätte erhältlich 

Mi-Sa 17:00-20:00 Uhr 
So 11:30-14:00 Uhr  -  17:00- 20:00 Uhr 

 
 

Wir haben vom 27.12.2020 bis einschließlich 01.01.2021 
Betriebsurlaub 

 
 

Bleibt gesund ! 
 
 

Gertrud Baumann mit Stefan und Team 
 
 

23.12.2021 und 24.12.2021 geschlossen.

25.12.2021 und 26.12.2021 bereits ausgebucht.

Wir haben vom 27.12.2021 bis einschließlich 11.01.2022 
Betriebsurlaub.

Bleibt gesund!

Gertrud Baumann mit Stefan und Team

2.

Wir wünschen unseren verehrten Kunden,
Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest,
ein glückliches und erfolgreiches 

neues Jahr

und bedanken uns
für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Fa. PG-Bau
Peter Götz

Bau- und Pflasterbetrieb, Hörblach
Kitzinger Str. 31 · Tel. 0 9324/36 24



Wir wünschen unseren Kunden,  
Freunden und Bekannten, 
ein gesegnetes, friedvolles 

Weihnachtsfest und ein gesundes 
und glückliches Jahr 2022.

Tel. 0 93 24 / 78 4

Wir bedanken uns  
für die partnerschaftliche Zusammenarbeit  

und das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen allen erholsame Festtage 

und ein gutes neues Jahr.

Telefon: 09324/9823601 oder 01 71/74 17 702
Albrecht-Dürer-Straße 7

E-Mail: kauppert@online.de
aeaeaeaaeaaeaeagjaee 

.

,
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Haidt 1 • Kleinlangheim • Tel. 0 93 25 / 97 99 446

Am Ende des alten Jahres danken wir 

für die angenehme Zusammenarbeit 

und das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen allen unseren Kunden, 

Freunden und Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein gutes 

und erfolgreiches neues Jahr.

aeaeaeaaeaaeaeaaee

Schweinfurter Str. 50 • 97359 Schwarzach
Tel. 0 93 24/39 47 • Fax 0 93 24/90 39 17

Mobil 01 70/4 72 36 52

mit Belegschaft

Herzlichen Dank
für ein Jahr guter Partnerschaft und 

für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir möchten auch im neuen Jahr 
zuverlässige Partner für Sie sein.

Eine gute Portion Optimismus, Glück und 
Zufriedenheit für das Jahr 2022 wünscht Ihnen

 Seite 1 von 1 

GEMEINSCHAFTSPRAXIS 

B. SCHÖNEBERGER-SCHANOW 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

F. MICHAEL SCHMITT 
Internist – hausärztliche Versorgung 

  
GP Schöneberger-Schanow/Schmitt- Schweinfurter Str.11  97337 
Dettelbach 

97337 Dettelbach 

Schweinfurter Str. 11 

 
     (0 93 24) 8 22 

Fax (0 93 24) 37 50 

 
Praxis.schoeneberger@telemed.de 

 
 
Vier Türme Verlag 

Schweinfurterstr. 40 

97359 Schwarzach 

 
 

 
 

Bankverbindung: 
VR-Bank Kitzingen 

Konto 44 38 67 

BLZ 791 900 00 

 

 22.11.2019 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
wir bitten um die Veröffentlichung folgenden Textes in der Ausgabe am 
07.12.19 des „Amts- und Mitteilungsblatt“ des Marktes Schwarzach: 

  

 
Gemeinschaftspraxis 

B. Schöneberger-Schanow und Michael Schmitt, 
Dettelbach. 
Die Praxis ist wegen Urlaub 

vom 30.12.19- 03.01.20 geschlossen. 
Vertretung übernehmen alle Praxen vor Ort, in 
Mainstockheim sowie in Schwarzach. 
 www.hausarzt-dettelbach.de 

 
Vielen Dank vorab. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Bettina Schöneberger-Schanow 

 
 
Bitte buchen sie die Kosten von obg. Kto-Nr ab. 
 

 

 

Kaufe Ackerland und Wiesen!
G.	Fendel
09324/3259Ingenieur sucht für sich und seine Familie 

Haus mit gr. Garten oder Baugrundstück zum Kauf.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

0157 / 78229865

Fair-Handel
Abtei Münsterschwarzach

Fair Handel GmbH
Schweinfurter Straße 40
97359 Münsterschwarzach Abtei
Tel. 09324 20-273 Fax 09324 20-493
www.fairhandel.abtei-muensterschwarzach.de
info@fair-handel-gmbh.de

Nachhaltige
Zahnbürsten
aus Bambus

vegan
plastikfrei

fair

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8:30 - 17:30 Uhr
Sa: 10:00 - 14:00 Uhr

DU HAST DIE WAHL

FLORIAN KLEEMANN

wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Rechtsanwalt Florian Kleemann
Goethe Straße 4
97359 Schwarzach a. Main

Telefon 09324 9784762
info@rechtsanwalt-kleemann.de
www.rechtsanwalt-kleemann.de

IHR RECHTSANWALT  
in Schwarzach a. Main



Gesegnete Weihnachten und  
viel Glück und Zuversicht
für das neue Jahr 2022

wünscht Bildhauerei
Dresch & Fritsch! 

telefon: 09324/1540
fax: 0321/22505510
Mobil: 0160/97661540
E-Mail: bildhauerei@email.de
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Christian Hein
Elektrotechnik

Selbstverständlich sind wir auch zwischen den 
Feiertagen für Sie im Einsatz!

Bamberger Str. 11
97359 Schwarzach am Main
Tel. 0 93 24 / 9 82 55 15
Email: info@elektrotechnik-hein.de

wünscht Ihnen 
frohe Weihnachten

Wir bedanken uns herzlich 
für Ihr Vertrauen in unser 

Unternehmen und wünschen Ihnen 
angenehme, erholsame Feiertage 
sowie ein glückliches neues Jahr.

Firma Stöckinger
Inh. Norbert Czeschka
Reupelsdorf, Tel. 
0 93 83/26 58

In der Zeit vom 23.12. bis 8.1.2022 
bleibt unsere Werkstatt geschlossen.

aeaeaeaaeaaeaeaaee
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Unser Team aus Schwarzach bedankt sich
bei unseren Kunden für das entgegengebrachte

Vertrauen und wünscht Ihnen,
unseren Bekannten und Freunden,

ein gesundes und friedliches Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches 2022.

Ihr Friseur-Team

SanDra WalTer Weltmeisterin

Telefon 2215

GuTScheIne für

•  Föhnfrisuren und schneiden
•  Farbe und coloration
•  Strähnen und umformungen

unsere Öffnungszeiten: 
20.12.2021 von 8.30–14.00 uhr
24.12.2021 von 7.30–12.00 uhr
31.12.2021 von 7.30–12.00 uhr

Deutsc
her M

eist
er

Vizeweltmeister

Wir wünschen ALLEN 
ein gesegnetes 

Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!
Kerstin Rumler-Hubert und Andreas Rumler

mit  Praxisteam

Schloßgasse 4 • 97359 Schwarzach-Gerlachshausen
Telefon 0 93 24/97 80 50 • info@resanesco.de

Otto-Hahn-Str. 6 • 97318 Kitzingen  
Rehasportzentrum • Physiotherapie • med. Fitness

Telefon 0 93 21/ 9 25 14 20

Unsere Praxis ist vom 24.12. – 03.01.2022 geschlossen!

 

 

 

 

 

 

 Tag der offenen Tür 
Am Sonntag, 

den 31. Januar 2010, 

von 10.00 bis 17.00 Uhr 

lade ich alle Interessierten zur Besichtigung 

meiner neueröffneten Praxis ein. 

 

Kerstin Rumler 

Schloßgasse 4 

97359 Schwarzach 

OT Gerlachshausen 


Praxis für Physiotherapie 

Praxis für Physiotherapie
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WEINGARTEN APOTHEKE 
Weingartenstr. 8 · 97337 Dettelbach · Telefon 0 93 24 982 88 10 

www.weingartenapotheke-dettelbach.de
Mo - Fr 07.30 – 19.30 Uhr, Sa 7.30 – 15.30 Uhr 

STADT APOTHEKE
 Bamberger Straße 2 · 97337 Dettelbach · Telefon 0 93 24 14 07 

www.stadtapotheke-dettelbach.de
Mo, Di, Do, Fr 8.00 – 12.30 Uhr und 14.30 – 18.30 Uhr

Mi und Sa 8.00 – 12.30 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Ihr Bernward Unger & Team



Buch- und Kunst
im Klosterhof

Tel. 0 93 24/20-213 · Fax 0 93 24/20-452
www.buchhandlung-muensterschwarzach.de

E-Mail: buchhandlung@vier-tuerme.de

Wir haben am 10. /11.1.2022 geschlossen.  

Unsere
Markt-Öffnungszeiten
über die Festtage:

Fair-Handel
MARKT

Tel. 0 93 24/20-273 
Fax 0 93 24/20-493

 
 24.12.–25.12.  geschlossen
 27.12.–30.12.  8.30–17.30 Uhr
 31.12.–8.1.  geschlossen

Druckerei 
BENEDICT PRESS
Tel. 0 93 24/20 - 214 
benedictpress@vier-tuerme.de
Betriebsurlaub vom 24.12. bis 
einschließlich 10.1.2022

Unsere Öffnungszeiten sind: 
Mo.–Do. 8.00–17.00 Uhr
Fr.   8.00–15.00 Uhr

Hl. Abend u. Silvester geschlossen!

Tel. 0 93 24/20 - 292
Fax 0 93 24/20 - 495
www.vier-tuerme-verlag.de

Tag vor Heilig Abend 
Mi. 23.12., bis 17.30 Uhr 

Heilig Abend
Fr. 24.12., 7.00-11.00 Uhr

Wir haben Urlaub vom 27.12.21–11.1.2022
Ab Donnerstag den 7.1.2021 freuen wir uns,  
Sie wieder im Klosterladen begrüßen zu dürfen.

Unsere Öffnungs- und Urlaubszeiten zu den Weihnachtsfeiertagen 
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Die Gewerbebetriebe der 
Abtei Münsterschwarzach

wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest

und sagen herzlichen Dank für Ihre Treue im  

vergangenen Jahr.
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